
Entsprechenserklärung des Vorstands und des 

Aufsichtsrats der Bechtle AG zu den Empfehlungen der 

„Regierungskommission Deutscher Corporate Governance 

Kodex“ gemäß § 161 AktG 

Vorstand und Aufsichtsrat der Bechtle AG erklären, dass seit der letzten 

Entsprechenserklärung vom 2. Februar 2024 sämtlichen Empfehlungen der 

"Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex" in der 

Fassung des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) vom 28. April 

2022, die am 27. Juni 2022 im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde, mit 

Ausnahme der nachfolgenden Empfehlung entsprochen wurde und künftig 

entsprochen werden wird. 

Vorsitz im Prüfungsausschuss 

Der Aufsichtsratsvorsitzende pflegt bestimmungsgemäß einen intensiven 

Austausch mit dem Vorstand und ist insbesondere eng mit den Abläufen im 

Unternehmen vertraut. Daher erachtete und erachtet es das 

Aufsichtsratsplenum in Abweichung von der Empfehlung D.3 Satz 5 DCGK 

als sinnvoll, den Aufsichtsratsvorsitzenden mit dem Vorsitz im 

Prüfungsausschuss zu betrauen. 

Neckarsulm, den 31. Januar 2025 

_____________________ _____________________ 

Dr. Thomas Olemotz Klaus Winkler 

für den Vorstand  für den Aufsichtsrat 


